
Anfrage zum Zukunftsvertrag

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren,

Die gemeinsame Erklärung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens und der niedersächsischen Landesregierung zur Zukunftsfähigkeit der 
niedersächsischen Kommunen vom 17.12.2009 spricht in Abs. 1 von der möglichen 
Übernahme von Aufgaben durch die Kommune als "Regelfall staatlichen Handelns". 
Insbesondere existieren demnach bereits Aufgaben deren Übertragung geprüft wird oder 
geprüft werden soll.  Die Fraktion der Piratenpartei bittet die Verwaltung um die Klärung 
der folgenden Fragen:

Welche Aufgaben sollen zukünftig von Land und Landkreis auf die Stadt übertragen 
werden?

Welche finanziellen Mehrbelastungen sind durch mögliche neue Aufgaben a) 
voraussichtlich b) maximal nach Ablauf des Zukunftsvertrags zu erwarten?

Wird mit dem Zukunftsvertrag unter anderem oder ausschließlich das Ziel verfolgt Mittel 
die derzeit für freiwillige Leistungen der Kommune zur Verfügung stehen zukünftig für 
(vom Land) übertragene Aufgaben einsetzen zu können?

Mit freundlichen Grüßen,

Piraten Ratsfraktion, Dr. Tobias Schleuß
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